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Bekanntmachungen des Landratsamtes Kelheim 

 
AGR-2021-1821 – 48 KWO 
 
Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVP) beim Vorhaben der Firma KWO Kieswerk Oberempfenbach GmbH, 
Schielein-Weg 1, 85290 Geisenfeld  
wonach der Neubau einer Betriebsstraße sowie auf den Grundstücken mit den Flur-
nummern 557/2, 558, 558/3, 559/3, 559/4, 559/5, 560, 564, 656, 656/3, 657, 657/2, 
657/3, Gemarkung Oberempfenbach, Gemeinde Mainburg, Landkreis Kelheim 

und 

auf den Grundstücken mit den Flurnummern 173, 174, 175, 178, 179, Gemarkung 
Oberlauterbach, Gemeinde Wolnzach, Flurnummern 2754, 2693/1, 2735/1, Gemar-
kung Gebrontshausen, Gemeinde Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, 
der Abbau von Sand und Kies im Trockenabbauverfahren mit anschließender Wie-
derverfüllung mit Material Kategorie C 1 geplant ist.  
 
Vollzug des Bayerischen Abgrabungsgesetzes (BayAbgrG), des Bayerischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) und des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) 
 

Die Firma KWO Kieswerk Oberempfenbach GmbH hat mit Antrag vom 17.03.2022, aktu-
alisiert mit Unterlagen vom 05.12.2022 und vom 27.05.2023, den Neubau einer Betriebs-
straße sowie eine abgrabungsrechtliche Genehmigung mit Durchführung einer UVP für 
den Kiesabbau mit Wiederverfüllung und Rekultivierung auf den Grundstücken 557/2, 
558, 558/3, 559/3, 559/4, 559/5, 560, 564, 656, 656/3, 657, 657/2, 657/3, Gemarkung 
Oberempfenbach, Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim 
 

und 
 

Flurnummern 173, 174, 175, 178, 179, Gemarkung Oberlauterbach, Gemeinde 
Wolnzach, Flurnummern 2754, 2693/1, 2735/1, Gemarkung Gebrontshausen, 
Gemeinde Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, 
 
beantragt. 
 

Zweck des Vorhabens ist die Gewinnung von Kies für die Bauwirtschaft. Hierzu soll auf 

den genannten Grundstücken eine Abbaufläche von ca. 21 ha neu erschlossen werden. 

Die Flächen der geplanten Abgrabung befinden sich im Landkreis Kelheim, Niederbay-

ern und im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Oberbayern und somit in zwei Regio-

nalplanungsbereichen.  

 
Regionalplan 10, Ingolstadt: 
 
Etwa 4,5 ha des geplanten Kiesabbaus liegen im Geltungsbereich des Regionalplans von 
Ingolstadt. Von diesem Plan ist der mittlere und eher westlich gelegene Bereich als land-
schaftliches Vorbehaltsgebiet ausgewiesen. 
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Beim Entwurf für die derzeitige Fortschreibung des Regionalplans der Region Ingolstadt 
ist eine Fläche des Oberbayerischen Lagerstättenanteils bereits als ein Vorranggebiet für 
einen Rohstoffabbau (Versorge- und Vorranggebiet) aufgenommen. Dies schließt die ca. 
4,5 ha des Planungsgebietes in Oberbayern ein.  
 
Regionalplan 13, Landshut: 
 
Etwa 16,5 ha des geplanten Kiesabbaus liegen im Geltungsbereich des Regionalplans 
Landshut.  
 
Der südliche Bereich des Projektgebietes ist als Vorranggebiet für Bodenschätze, Kies 
„Oberempfenbach Südwest (KS 102)“ und gleichzeitig als Ausschlussgebiet für Windkraft 
ausgewiesen. Der nördliche Bereich davon ist als Gebietskulisse Windkraft – für Wind-
energieanlagen vermutlich geeignete Fläche – ausgewiesen. Ebenso ist im Regionalplan 
13 dieser Bereich als landschaftliches Vorbehaltsgebiet ausgewiesen. Der geplante Kie-
sabbau entspricht den Erfordernissen der Raumordnung. 
 
Bei vorliegendem Projekt handelt es sich um einen Trockenkiesabbau, welcher in einem 
Nadelwald erfolgen soll. Nach Entnahme der kieshaltigen Schichten soll eine Wiederver-
füllung mit Verfüllmaterial stattfinden. Im Anschluss daran erfolgt sukzessive die Rekulti-
vierung. 
 
Der Abbau soll in mehreren aufeinander folgenden Einzelabbauabschnitten, beginnend 
im Norden und dann nach Süden fortschreitend, erfolgen. Dabei soll zunächst der jeweils 
auf dem Abbauabschnitt bestehende Wald gerodet werden. 
 
Die Zufahrt in das Abbaugebiet erfolgt von Norden aus über eine anzulegende, asphal-
tierte Straße von 4,00 m asphaltierter Breite, mit zwei Ausweichbuchten. Für das anfal-
lende Oberflächenwasser wird ein 1,00 m breiter Entwässerungsgraben sowie ein Sick-
erbecken 11 m x 11 m im Nordosten, nahe der St 2049, angelegt. Der Transport des 
Abbaumaterials wird mit dem LKW über die Zufahrtstraße Richtung Norden durchgeführt. 
 
Der Abbaubetrieb ist auf die Tageszeit von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr beschränkt.  
 
Der Abbau beginnt mit dem ersten Abschnitt BA1 im nördlichen Teil der beantragten Ab-
baufläche und arbeitet sich nach Süden zu den weiteren Bauabschnitten vor, die sukzes-
sive folgen. Vom Bauabschnitt BA 1 a wird nur der Oberboden abgeschoben, da hier die 
Errichtung des Betriebsgeländes sattfindet. Dieser Abschnitt wird zuletzt ausgekiest. Ins-
gesamt sind 5-6 Abbauabschnitte vorgesehen, nach Abbaurichtung Nord nach Süd. 
Pro Bauabschnitt werden ca. 600.000 t – 1.100.000 t gewonnen. 
Der Abbau wird nach Abbaubeginn auf einen Zeitraum von 45 Jahren erfolgen.  
 
Da der Bauabschnitt BA 1a als Standort für Maschinen und deren Lagerung sowie die 
Zufahrt zum Abbaugebiet erforderlich ist, wird hier zunächst nur außerhalb der Fläche 
des Betriebsgeländes abgebaut (BA 1b/c). Begonnen wird mit dem Bauabschnitt BA 1b. 
Sofern mehr Oberboden anfällt, der im Sicherheitsbereich verarbeitet werden kann, wird 
dieser getrennt vom unverwertbaren Abraum in den Bauabschnitten BA 2+3 gelagert.  
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Mit der Verfüllung wird, sofern möglich, bereits während des Abbaus im jeweiligen Bau-
abschnitt begonnen. Die Renaturierung wird nach Vollendung eines jeweiligen Bauab-
schnittes erfolgen. 
Für die Verfüllung wird Fremdmaterial der Kategorie C1 angeliefert und sukzessive ein-
gebaut. Der vor Ort lagernde Oberboden wird für die Rekultivierung wiederverwendet. 
Für den Aufbau einer 1m mächtigen, durchwurzelbaren Schicht für die Rekultivierung 
wird kein Zukauf von Erde benötigt, da während des Abbaus genügend Material anfällt. 
Zudem wird der vor Ort lagernde Oberboden auch wieder in seiner ursprünglichen, im 
Schnitt 30 -  40 cm starken Oberbodendicke eingebaut. Der Pflegeweg mit einer Breite 
von 4 m um den gesamten Geltungsbereich bleibt auch nach Abschluss der Verfüllung 
erhalten. 
 
Nach Beendigung des kompletten Abbaus und erfolgter Rekultivierung soll das Gelände 
der Forstwirtschaft wieder voll zur Verfügung stehen. 
 
Die gesamte Abbaumenge beträgt ca. 5.884.000 m³. Der Anteil an unverwertbaren Deck-
schichten sowie an Schluff- und Tonlagen liegt bei ca. 14 %. Dies ergibt ein Volumen an 
Kies und Sand von rund 5.060.000 m³. Der abschlämmbare (unverwertbare) Anteil im 
Kies und Sand (Fraktion an Schluff und Ton, Kornfraktion < 0,063 mm) ist mit 7,2 % 
anzusetzen.  
 
Der Anteil an verwertbarem Kies und Sand errechnet sich somit mit rund 4.700.000 m³.  
 
Der abgebaute Kies soll sofort abtransportiert werden, sodass es nur zu geringen Lage-
rungen von Abbaumaterial vor Ort kommt.  
 
Für das Abbauvorhaben ist aufgrund der geplanten Gesamtabbaufläche von ca. 21 ha 
und somit von mehr als 10 ha eine UVP durchzuführen (Art. 8 Abs. 1 Satz 1 BayAbgrG). 
Auch aufgrund der benötigten Gesamtrodungsfläche von mehr als 10 ha besteht eine 
unbedingte Pflicht zur Durchführung einer UVP (§ 6 UVPG i.V.m. Anlage 1 Nr. 17.2.1 
zum UVPG). 
 
Die UVP ist gemäß § 4 UVPG unselbständiger Teil des abgrabungsrechtlichen Verfah-
rens. Zuständig für die Entscheidung über den Antrag ist das Landratsamt Kelheim (auch 
für den Bereich betreffend den Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm als verfahrensführende 
Behörde) als untere Abgrabungsbehörde. Am Ende dieses Verfahrens kann als Zulas-
sungsentscheidung eine abgrabungsrechtliche Genehmigung stehen, die der Antragstel-
lerin den Materialabbau mit Wiederverfüllung und Rekultivierung erlaubt. Die Genehmi-
gung kann mit Inhalts- und Nebenbestimmungen versehen werden. 
 
Das Vorhaben wird hiermit gemäß § 19 UVPG öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die beim Landratsamt Kelheim (Genehmigungsbehörde) am 17.03.2022 eingegangenen 
Antrags- und Planunterlagen umfassen insbesondere folgende entscheidungserhebliche 
Berichte und Empfehlungen: 
 

 Antrag auf Erteilung einer Abgrabungsgenehmigung und dazugehörige Baube-
schreibung  

 Erläuterungsbericht  
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 Verfüll- und Rekultivierungsplan mit integriertem landschaftspflegerischen Begleit-
plan inkl. Pflegeweg  

 UVP-Bericht  

 Abbauplan mit Bermen 

 Amtlicher Lageplan  

 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag  

 Hydrogeologisches Gutachten, Standortbewertung nach Leitfaden zur Verfüllung 
von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen  

 Faunistische Untersuchungen  

 Ingenieurgeologisches Gutachten  

 Stellungnahme zur Niederschlagsentwässerung 

 Planung Werkszufahrt sowie Geländeschnitt zur BAB 93 

 Biotop – und Nutzungstypenkartierung 

 Technische Spezifikationen div. Bagger und Maschinen 

 Ergebnisprotokoll Scoping-Termin  

 Aktenvermerk Telefonkonferenz  
 

Der Genehmigungsantrag, der UVP-Bericht sowie die entscheidungserheblichen Be-
richte und Empfehlungen werden im Zeitraum vom 12.07.2023 bis einschließlich 
11.08.2023 gemäß § 3 Abs. 1 Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) i.V.m. Art. 27a 
Abs. 1 Satz 2 BayVwVfG auf der Internetseite des Landratsamtes Kelheim unter folgen-
dem Link veröffentlicht:  

https://www.landkreis-kelheim.de/amt-service/amtliche-bekanntmachungen/ 

 
Gemäß §§ 18, 19 UVPG i.V.m. Art. 73 Abs. 3 Satz 1 BayVwVfG liegen der Genehmi-
gungsantrag, der UVP-Bericht sowie die entscheidungserheblichen Berichte und Emp-
fehlungen im Zeitraum vom 12.07.2023 bis einschließlich 11.08.2023 für jedermann zur 
Einsicht an folgenden Stellen aus und können dort während dieses Zeitraumes eingese-
hen werden: 
 
a) Stadt Mainburg, Marktplatz 1 - 4, 84048 Mainburg (Zimmer Nr. 2.04) während der 

Dienststunden (Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr). Voraussetzung für die Ein-
sichtnahme in die Unterlagen ist hier eine vorherige telefonische Terminvereinbarung 
unter Tel.-Nr. 08751/704-403. 
 

b) Markt Wolnzach, Marktplatz 1, 85283 Wolnzach (Zimmer Nr. 10) während der Dienst-

stunden (Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr, Donnerstag von 13:30 bis 18:00 

Uhr). Voraussetzung für die Einsichtnahme in die Unterlagen ist hier eine vorherige 

telefonische Terminvereinbarung unter Tel.-Nr. 08442/65-13 

 

c) Landratsamt Kelheim, Donaupark 12, 93309 Kelheim (2. OG, Zimmer Nr. O2.60) 

während der Dienststunden (Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr, Dienstag und 

Donnerstag von 13:00 bis 16:00 Uhr). Voraussetzung für die Einsichtnahme in die Un-

terlagen ist hier eine vorherige telefonische Terminvereinbarung unter Tel.-Nr. 

09441/207-4118, bzw. 09441/207-4100. 

 

https://www.landkreis-kelheim.de/amt-service/amtliche-bekanntmachungen/
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d) Landratsamt Pfaffenhofen an der Ilm, Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen a.d.Ilm (1. 
OG, Zimmer Nr. B107) während der Dienststunden (Montag bis Freitag von 8:00 bis 
12:00 Uhr, oder nach Terminvereinbarung bis 17:00 Uhr). Voraussetzung für die Ein-
sichtnahme in die Unterlagen ist hier eine vorherige telefonische Terminvereinbarung 
unter Tel.-Nr. 08441/27-322. 

 
Die Auslegung des Antrags wird hiermit gemäß § 18 Abs. 1 Satz 4 UVPG i.V.m. Art. 73 
Abs. 5 BayVwVfG ortsüblich bekanntgemacht. 
 
Zudem sind die Unterlagen innerhalb dieses Zeitraums online auf dem UVP-Portal Bay-
ern (https://www.uvp-verbund.de) einzusehen (§ 20 Abs. 2 UVPG). 
 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann gemäß § 21 Abs. 1 
und 2 UVPG bis zu einem Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist, also bis einschließ-
lich 14.09.2023 (Einwendungsfrist), schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Main-
burg, dem Markt Wolnzach, dem Landratsamt Kelheim oder dem Landratsamt Pfaffenh-
ofen an der Ilm Einwendungen erheben. Dies gilt auch für nach dem Umwelt-Rechts-
behelfsgesetz anerkannte Vereinigungen. Die Erhebung von Einwendungen oder die Ab-
gabe einer Stellungnahme in elektronischer Form (z. B. mit einfacher E-Mail) genügt 
grundsätzlich nicht der erforderlichen Schriftform. Bei einer Übermittlung in elektronischer 
Form ist als Schriftformersatz die Übermittlung per E-Mail in Verbindung mit einer quali-
fizierten elektronischen Signatur nach dem Vertrauensdienstgesetz (VDG) anerkannt. 
Das Landratsamt Kelheim hat für diesen Schriftformersatz den Zugang eröffnet (post-
stelle@landkreis-kelheim.de oder an poststelle@landkreis-kelheim.de-mail.de). 
 
Es wird gebeten, den Namen und die Anschrift lesbar anzugeben. Unleserliche Einwen-
dungen oder solche, welche die einwendende Person nicht erkennen lassen, können bei 
einem möglichen Erörterungstermin nicht zugelassen werden. Außerdem muss eine Ein-
wendung zumindest die befürchtete Rechtsgutgefährdung und die Art der Beeinträchti-
gung erkennen lassen. 
Bei gleichförmigen Einwendungen, die von mehr als 50 Einwendenden eingereicht wer-
den, ist eine Vertreterin, bzw. ein Vertreter unter Nennung des vollständigen Namens und 
der Anschrift zu bestimmen, soweit die Vertreterin, bzw. der Vertreter nicht als Bevoll-
mächtigte/r bestellt ist. 
 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind gemäß § 21 Abs. 4 UVPG alle Einwendungen aus-
geschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Die Äußerungs-
frist gilt gemäß § 21 Abs. 5 UVPG auch für solche Einwendungen, die sich nicht auf die 
Umweltauswirkungen des Vorhabens beziehen. 
 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist hat das Landratsamt Kelheim die rechtzeitig gegen 
das Vorhaben erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen 
von anerkannten Vereinigungen nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG), so-
wie die Stellungnahmen der Behörden zu erörtern. Es kann ohne Erörterungstermin ent-
schieden werden, wenn einem Antrag im Einvernehmen mit allen Beteiligten im vollen 
Umfang entsprochen wird oder alle Beteiligten darauf verzichten. Anstelle eines physi-
schen Erörterungstermins kann das Landratsamt Kelheim gemäß § 5 Abs. 2 und 4 Plan-
SiG eine Online-Konsultation durchführen. 
 

mailto:poststelle@landkreis-kelheim.de
mailto:poststelle@landkreis-kelheim.de
mailto:poststelle@landkreis-kelheim.de-mail.de
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Wird ein Erörterungstermin erforderlich, so kann bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem 
Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt werden. 
 
Wenn mehr als 50 Einwendungen erhoben, bzw. Stellungnahmen abgegeben werden, 
können sowohl die Benachrichtigung vom Erörterungstermin als auch die Zustellung der 
Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt wer-
den. 
 
Sollten innerhalb der festgesetzten Frist keine Einwendungen erhoben werden, beab-
sichtigt das Landratsamt Kelheim in Abstimmung mit den am Verfahren beteiligten Be-
hörden Erörterungstermin, bzw. ohne Durchführung einer Online-Konsultation, über das 
Vorhaben zu entscheiden. 
 
Kelheim, 26.06.2023 
 
gez. Ferch 
Abteilungsleiter 
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Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 
 

Bekanntmachung der Stadt Kelheim, Nr. 3.2-610-20/D37 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Fortschreibung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der Stadt Kelheim 
durch das Deckblatt Nr. 37 (Thaldorf-Bündelgasse-Teilaufhebung); 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitige 
Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs.1 BauGB 
 
Der Stadtrat der Stadt Kelheim hat am 20.12.2021 die Fortschreibung des Flächennut-
zungs- und Landschaftsplanes durch das Deckblatt Nr. 37 (Thaldorf-Bündelgasse-Teil-
aufhebung) beschlossen und den Vorentwurf am 22.05.2023 für die frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Behör-
den nach § 4 Abs. 1 BauGB gebilligt. 
 
Mit der Aufstellung des Deckblattes Nr. 37 (Thaldorf-Bündelgasse-Teilaufhebung) wer-
den folgende allgemeine Planungsziele angestrebt: 
 
Die Darstellungen des Flächennutzungsplanes sollen in einem Teilbereich des Ortsteiles 
Thaldorf (Bereich des Baugebietes Bündelgasse) geändert werden. Da. mehrere Flächen 
im Bebauungsplangebiet Nr. 89 „An der Bündelgasse“ seit Jahrzehnten von den Grund-
stückseigentümern nicht für eine Bebauung zur Verfügung gestellt werden und somit wei-
tere Baugebietsausweisungen im Ortsteil Thaldorf verhindern soll der Bebauungsplan Nr. 
89 „An der Bündelgasse“ in einem Teilbereich aufgehoben werden. 
 
Die Stadt Kelheim hat jetzt die Möglichkeit bekommen, eine Grundstücksfläche zu erwer-
ben, auf der ein neues Baugebiet für eine Einzelhausbebauung ausgewiesen werden soll. 
Die Baugrundstücke sollen dann Bauwilligen mit einer Bauverpflichtung kurzfristig zur 
Verfügung gestellt werden. Um dieses Baugebiet in Übereinstimmung mit der Regierung 
von Niederbayern einvernehmlich ausweisen zu können, ist es notwendig den Bebau-
ungsplan Nr. 89 „An der Bündelgasse“ in einem Teilbereich aufzuheben. Parallel ist der 
Flächennutzungsplan der Stadt Kelheim mittels eines Deckblattes zu berichtigen und die 
als allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO dargestellten Flächen zurückzunehmen. 
Die Rücknahme und Änderung in eine Fläche für die Landwirtschaft erfolgt mittels Deck-
blatt Nr. 37 zum Flächennutzungsplan der Stadt Kelheim. 
 
Die Aufstellung des Teilaufhebungsbebauungsplanes Nr. 89 „An der Bündelgasse – Teil-
aufhebung“ erfolgt im Parallelverfahren. 
 
Der in der Planung beinhaltete Umweltbericht betrachtet die Auswirkungen des Vorha-
bens auf die Schutzgüter des Naturhaushaltes für Mensch, Arten und Lebensräume, Bo-
den, Wasser, Klima und Luft, Landschaftsbild, Kultur und Sachgüter, Flora-Fauna Habi-
tate und Vogelschutzgebiete sowie deren Wechselwirkungen. Weiterhin werden im Um-
weltbericht die Aspekte Vermeidung von Emissionen, sachgerechter Umgang mit Abfäl-
len und Abwässern, Nutzung erneuerbarer Energien, sparsamer und effizienter Umgang 
mit Energie, sowie die Darstellungen in Landschaftsplänen und sonstigen umweltbezo-
genen Planungen betrachtet. 
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Der Änderungsbereich des Plangebietes wird wie folgt festgesetzt: 
 
Der Aufhebungsbereich des Planungsgebietes wird wie folgt festgesetzt: 
Das Plangebiet das am westlichen Ortseingang von Thaldorf südlich der Hauptstraße in 
Thaldorf liegt umfasst die Grundstücke Fl.Nr. 101, Fl.Nr. 102 Teilfläche, Fl.Nr. 102/6, 
Fl.Nr. 102/7, Fl.Nr. 102/8, Fl.Nr. 102/9, Fl.Nr. 103, Fl.Nr. 105 Teilfläche, Fl.Nr. 106 Teil-
fläche, Fl.Nr. 107, Fl.Nr. 110, Fl.Nr. Fl.Nr. 110/1, und Fl.Nr. 110/3 der Gemarkung Thal-
dorf mit einer Gesamtfläche von ca.31.500 m² und wird folgendermaßen begrenzt: 
 
Im Norden:  nördliche Grundstücksgrenze Fl.Nrn. 110, 110/1 und 110/3, der Gemarkung 

Thaldorf; 
Im Westen: westliche Grundstücksgrenze Fl.Nrn. 110, 106, 105, 103, und 101 der Ge-

markung Thaldorf; 
Im Süden: südliche Grundstücksgrenze Fl.Nr. 101 der Gemarkung Thaldorf; 
Im Osten: östliche Grundstücksgrenze Fl.Nrn. 101, 107, 110 und 110/3 der Gemar-

kung Thaldorf. 
 

 
 
Die Öffentlichkeit kann sich nun im Zuge dieser Offenlegung des Vorentwurfes des Flä-
chennutzungs- und Landschaftsplanes Deckblatt Nr. 37 (Thaldorf-Bündelgasse-Teilauf-
hebung) inklusive Begründung und Umweltbericht im Rathaus der Stadt Kelheim, Lud-
wigsplatz 16, 93309 Kelheim, Fachbereich Planen und Bauen, Zimmer Nr. 27, in der Zeit 
vom 
 
   20.07.2023 bis einschließlich 22.08.2023 
 
während der üblichen Dienststunden von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und Montag, Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr nach 
telefonischer Terminvereinbarung unter 09441/701-205 über die allgemeinen Planungs-
ziele und Planungszwecke informieren und hierbei Anregungen oder Einwände gegen 
die Planung schriftlich oder zur Niederschrift vorbringen.  
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Die Bekanntmachung sowie die vollständigen Auslegungsunterlagen sind für den gesam-
ten Auslegungszeitraum auch auf der Homepage der Stadt Kelheim, www.kelheim.de, 
unter der Rubrik Menü/Aktuelles/Bekanntmachungen, einzusehen. Einschlägige DIN 
Normen und VDI Richtlinien können ausschließlich im Rathaus der Stadt Kelheim einge-
sehen werden. 
 
Über die während der Auslegungsfrist vorgebrachten Anregungen und Einwände ent-
scheidet der Stadtrat der Stadt Kelheim. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über die Fortschreibung des Flächennutzungs- und 
Landschaftsplanes unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Fortschrei-
bung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes nicht von Bedeutung ist. 
 
Hinweis bzgl. des Verbandsklagerechts von Umweltverbänden: 
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UmwRG (Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes) ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 
S. 1 UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Ausle-
gungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen 
können (§ 3 Abs. 3 BauGB). 
 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe e DSGVO i. V. m. § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie ihre Stellung-
nahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergeb-
nis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Daten-
schutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich 
ausliegt. 
 
Hinweis: 
Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein An-
spruch. Ein Anspruch kann auch nicht durch Vertrag begründet werden (§ 1 Abs.3 
BauGB). 
 
Kelheim, den 26.06.2023 
Stadt Kelheim 
 
Gez. 
Schweiger 
Erster Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Stadt Kelheim Nr. 3.2-610-21-129-Sch. 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 129 „Lohberg I“  
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitige 
Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Der Bauausschuss der Stadt Kelheim hat am 13.12.2021 mit Beschluss Nr. 426 die Auf-
stellung des die Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 129 „Lohberg 
I“ im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB beschlossen, und den Vorentwurf am 15.05.2023 für 
die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige 
Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB gebilligt. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 129 „Lohberg I“ der 
Stadt Kelheim werden folgende allgemeine Planungsziele angestrebt: 
 
Durch die Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 129 „Lohberg I“ soll 
die rechtliche Grundlage für die Schaffung von zusätzlichen Wohnbaugrundstücken im 
Ortsteil Thaldorf ermöglicht werden. Vorgesehen ist dabei eine Entwicklung vorrangig für 
eine Einzelhausbebauung entsprechend der vorhandenen Baustruktur im Umfeld des 
Gebietes für insgesamt 8 Parzellen. 
 
Diese Baugrundstücke werden dann von der Stadt Kelheim ausschließlich mit einer Bau-
verpflichtung innerhalb 3 Jahren veräußert. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Bau-
grundstücke schnellst möglich am Markt zur Verfügung stehen und auch dann unverzüg-
lich baulich genutzt werden. 
 
Die verkehrliche Erschließung erfolgt aus Richtung Süden über die Kreisstraße KEH 18 
und dann im Weiteren über Einzelzufahren sowie einer neugeplanten Verkehrsanbindung 
zur langfristigen Entwicklung in Richtung Norden. 
 
Die Ausweisung des Baugebietes ist aufgrund einer weiterhin großen Nachfrage an Bau-
grundstücken bei der Stadt Kelheim zwingend notwendig. Derzeit liegen ca. 300 schrift-
liche Anfragen für ein Baugrundstück bei der Stadt vor. Da im Stadtgebiet jedoch gegen-
wärtig Bauland nur in sehr begrenztem Umfang verfügbar ist, ist die Stadt auch im Hin-
blick baulicher Entwicklungen in den einzelnen Ortsteilen auf die Ausweisung von zusätz-
lichem Bauland angewiesen. 
Dies trifft vor allem auch Entwicklungen im Ortsteil Thaldorf zu, in dem bis Dato ange-
dachte Baulandentwicklungen an den Standorten „Thaldorf-Hopfenbachstraße-Leiten-
weg“ sowie „An der Bündelgasse“, aus verschiedenen Gründen nicht mehr umgesetzt 
werden können und somit keine weiteren Entwicklungsmöglichkeiten für eine Wohnbe-
bauung zur Verfügung stehen. 
Die Stadt Kelheim hat aus diesen Gründen bereits das Bebauungsplanverfahren Nr. 116 
„Thaldorf-Hopfenbachstraße-Leitenweg“ eingestellt, und für den Bebauungsplan Nr. 89 
„An der Bündelgasse“ das Teilaufhebungsverfahren eingeleitet. Das Teilaufhebungsver-
fahren des Bebauungsplanes Nr. 89 „An der Bündelgasse“, soll dabei parallel zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 129 „Lohberg 1“ durchgeführt werden. 
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Begleitend zu diesen Maßnahmen hat die Stadt Kelheim eine Verfügbarkeit von Bauplät-
zen im Rahmen einer Erhebung der Innenentwicklungspotentiale bei 42 Eigentümern von 
Bauplätzen in Thaldorf abgefragt. Das Ergebnis ergab, dass von 42 Anfragen 14 Rück-
meldungen an die Stadt Kelheim zurückgesandt wurden, wovon 13 keine Verkaufsbereit-
schaft meldeten und lediglich 1 Eigentümer unter bestimmten Voraussetzungen tausch-
bereit wäre. Es befinden sich somit keine für die Bürger und Bürgerinnen verfügbaren 
Bauplätze im Ortsteil Thaldorf. Aus diesem Grund ist die Stadt auf der Entwicklung des 
vorliegenden Standortes angewiesen. 
 
Der Geltungsbereich des Planungsgebietes wird wie folgt festgesetzt: 
Das Plangebiet das am östlichen Ortsausgang von Thaldorf in Richtung Unterwendling 
nördlich der Hauptstraße liegt, umfasst die Grundstücke Flurnummer 727 sowie Flurnum-
mer 114 Teilfläche der Gemarkung Thaldorf mit einer Gesamtfläche von ca. 7.600 m² und 
wird folgendermaßen begrenzt: 
 

 
 
Im Norden:  Nördliche Grundstücksgrenze Fl.Nr. 727 der Gemarkung Thaldorf; 
Im Westen: Westliche Grundstücksgrenze Fl.Nr. 727 der Gemarkung Thaldorf; 
Im Süden: Südliche Grundstücksgrenze Fl.Nr. 114 der Gemarkung Thaldorf; 
Im Osten: Östliche Grundstücksgrenze der Fl.Nr. 727 der Gemarkung Thaldorf 
 
Die Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 129 „Lohberg I“ erfolgt 
dabei gemäß den Maßgaben des § 2 BauGB und wird im Regelverfahren abgewickelt. 
Die Entwicklung des Gebietes erfolgt dabei aus dem rechtswirksamen Flächennutzungs- 
und Landschaftsplan der Stadt Kelheim. Dem Entwicklungsgebot wird somit Folge ge-
leistet. Eine Anpassung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der Stadt Kelheim 
im Rahmen der Berichtigung ist daher nicht erforderlich. 
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Der Vorentwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. 129 „Lohberg I“ nebst Be-
gründung und Anlagen liegt nun im Rahmen der Offenlegung in der Zeit vom  
 
    20.07.2023 bis einschließlich 22.08.2023 
 
während der üblichen Dienststunden von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und Montag, Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Rat-
haus der Stadt Kelheim, Ludwigsplatz 16, 93309 Kelheim, Fachbereich Planen und 
Bauen Zimmer Nr. 27, öffentlich aus und kann nach telefonischer Terminvereinbarung 
(09441-701-205), eingesehen werden. Außerdem können die Unterlagen auf der Home-
page der Stadt Kelheim unter www.kelheim.de/Menü/Aktuelles/Bekanntmachungen ein-
gesehen werden. Einschlägige DIN-Normen und VDI-Richtlinien können ausschließlich 
im Rathaus der Stadt Kelheim eingesehen werden. Während der Auslegungsfrist kann 
jedermann sich über die allgemeinen Planungsziele und Planungszwecke informieren 
und hierbei Anregungen oder Einwände gegen die Planung schriftlich oder zur Nieder-
schrift vorbringen. Über die während dieser Frist vorgebrachten Anregungen und Ein-
wände entscheidet der Bauausschuss der Stadt Kelheim. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
die Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes unberücksichtigt bleiben, wenn 
die Stadt Kelheim den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 
für die Rechtmäßigkeit der Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes nicht 
von Bedeutung ist. 
 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe e DSGVO i. V. m. § 3 BauGB und dem BayDSchG. Sofern Sie ihre Stellung-
nahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergeb-
nis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutz-
rechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt. 
 
Hinweis: 
Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein An-
spruch. Ein Anspruch kann auch nicht durch Vertrag begründet werden (§ 1 Abs.3 
BauGB). 
 
Kelheim, den 26.06.2023 
Stadt Kelheim 
 
Gez. 
Schweiger 
Erster Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Stadt Kelheim Nr. 3.2-610-21/89 TA-Sch. 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Aufstellung des Teilaufhebungsbebauungsplanes Nr. 89 „An der Bündelgasse Teil-
aufhebung“ 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitige 
Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Der Bauausschuss der Stadt Kelheim hat am 13.12.2021 mit Beschluss Nr. 427 die Auf-
stellung des Teilaufhebungsbebauungsplanes Nr. 89 „An der Bündelgasse“ beschlossen 
und den Vorentwurf am 15.05.2023 für die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach 
§ 3 Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB 
gebilligt. 
 
Mit der Aufstellung des Teilaufhebungsbebauungsplanes Nr. 89 „An der Bündelgasse - 
Teilaufhebung“ werden folgende allgemeine Planungsziele angestrebt. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 89 „An der Bündelgasse“ soll in einem 
Teilbereich durch den Teilaufhebungsbebauungsplan Nr. 89 „An der Bündelgasse – Teil-
aufhebung“ aufgehoben werden, da. die Flächen seit Jahrzehnten von den Grundstück-
seigentümern nicht für eine Bebauung zur Verfügung gestellt werden und somit weitere 
Baugebietsausweisungen im Ortsteil Thaldorf verhindern. Diese Flächen, die tatsächlich 
für eine Bebauung nicht zur Verfügung stehen, werden aber als fiktiv vorhandenes Bau-
land der Stadt Kelheim bei jeder weiteren Baulandausweisung als vorhandenes Bauland 
entgegengerechnet und blockieren die Ausweisung neuer Baugebiete. 
 
Die Stadt Kelheim hat jedoch jetzt die Möglichkeit bekommen, eine Grundstücksfläche 
zu erwerben, auf der ein neues Baugebiet für eine Einzelhausbebauung ausgewiesen 
werden soll. Die Baugrundstücke sollen dann Bauwilligen mit einer Bauverpflichtung 
kurzfristig zur Verfügung gestellt werden. Um dieses Baugebiet in Übereinstimmung mit 
der Regierung von Niederbayern einvernehmlich ausweisen zu können, ist es notwendig 
den Bebauungsplan Nr. 89 „An der Bündelgasse“ in einem Teilbereich aufzuheben. 
 
Parallel ist der Flächennutzungsplan der Stadt Kelheim mittels eines Deckblattes zu be-
richtigen. Die Anpassung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren. Hier 
erfolgt eine Änderung von einem Allgemeinen Wohngebiet in eine Fläche für die Land-
wirtschaft. 
 
Der Geltungsbereich des Teilaufhebungsbebauungsplanungsgebietes wird wie folgt 
festgesetzt: 
 
Das Plangebiet das am westlichen Ortseingang von Thaldorf südlich der Hauptstraße in 
Thaldorf liegt umfasst die Grundstücke Fl.Nr. 101, Fl.Nr. 102 Teilfläche, Fl.Nr. 102/6, 
Fl.Nr. 102/7, Fl.Nr. 102/8, Fl.Nr. 102/9, Fl.Nr. 103, Fl.Nr. 105 Teilfläche, Fl.Nr. 106 Teil-
fläche, Fl.Nr. 107, Fl.Nr. 110, Fl.Nr. 110/1, und Fl.Nr. 110/3 der Gemarkung Thaldorf mit 
einer Gesamtfläche von ca.31.500 m² und wird folgendermaßen begrenzt: 
 
Im Norden:  nördliche Grundstücksgrenze Fl.Nrn. 110, 110/1 und 110/3, der Gemarkung 

Thaldorf; 
Im Westen: westliche Grundstücksgrenze Fl.Nrn. 110, 106, 105, 103, und 101 der Ge-

markung Thaldorf; 
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Im Süden: südliche Grundstücksgrenze Fl.Nr. 101 der Gemarkung Thaldorf; 
Im Osten: östliche Grundstücksgrenze Fl.Nrn. 101, 107, 110 und 110/3 der Gemar-

kung Thaldorf. 
 

 
 
 
Im Zuge dieser Verfahrensvorschriften erfolgt nun die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige Fachstellen- und Behördenbeteili-
gung nach § 4 Abs. 1 BauGB. 
 
Die Aufstellung des Teilaufhebungsbebauungsplanes Nr. 89 „An der Bündelgasse – 
Teilaufhebung“ wird im Regelverfahren mit entsprechender Umweltprüfung durchge-
führt.  
 
Der in der Planung beinhaltete Umweltbericht betrachtet die Auswirkungen des Vorha-
bens auf die Schutzgüter des Naturhaushaltes für Mensch, Arten und Lebensräume, Bo-
den, Wasser, Klima und Luft, Landschaftsbild, Kultur und Sachgüter, Flora-Fauna Habi-
tate und Vogelschutzgebiete sowie deren Wechselwirkungen. Weiterhin werden im Um-
weltbericht die Aspekte Vermeidung von Emissionen, sachgerechter Umgang mit Abfäl-
len und Abwässern, Nutzung erneuerbarer Energien, sparsamer und effizienter Umgang 
mit Energie, sowie die Darstellungen in Landschaftsplänen und sonstigen umweltbezo-
genen Planungen betrachtet. 
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Der Entwurf des Teilaufhebungsbebauungsplanes Nr. 89 „An der Bündelgasse“ nebst 
Begründung und Umweltprüfung liegt nun im Rahmen der Offenlegung in der Zeit vom  
 

 20.07.2023 bis einschließlich 22.08.2023 
 
während der üblichen Dienststunden von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und Montag, Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Rat-
haus der Stadt Kelheim, Ludwigsplatz 16, 93309 Kelheim, Fachbereich Planen und 
Bauen Zimmer Nr. 27, öffentlich aus und kann nach telefonischer Terminvereinbarung 
(09441-701-205), eingesehen werden. Außerdem können die Unterlagen auf der Home-
page der Stadt Kelheim unter www.kelheim.de/Menü/Aktuelles/Bekanntmachungen ein-
gesehen werden. Einschlägige DIN Normen und VDI Richtlinien können ausschließlich 
im Rathaus der Stadt Kelheim eingesehen werden. Während der Auslegungsfrist kann 
jedermann sich über die allgemeinen Planungsziele und Planungszwecke informieren 
und hierbei Anregungen oder Einwände gegen die Planung schriftlich oder zur Nieder-
schrift vorbringen. Über die während dieser Frist vorgebrachten Anregungen und Ein-
wände entscheidet der Bauausschuss der Stadt Kelheim. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
die Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes unberücksichtigt bleiben, wenn 
die Stadt Kelheim den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 
für die Rechtmäßigkeit der Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes nicht 
von Bedeutung ist. 
 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe e DSGVO i. V. m. § 3 BauGB und dem BayDSchG. Sofern Sie ihre Stellung-
nahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergeb-
nis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutz-
rechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt. 
 
Hinweis: 
Auf die Aufstellung von Bauleitplänen und städtebaulichen Satzungen besteht kein An-
spruch. Ein Anspruch kann auch nicht durch Vertrag begründet werden (§ 1 Abs.3 
BauGB). 
 
Kelheim, den 26.06.2023 
Stadt Kelheim 
 
Gez. 
Schweiger 
Erster Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Stadt Kelheim 3.2-611-00-Sch 
betreffend Umlegung „Röte-Erweiterung“ in der Gemarkung Kelheimwinzer; 
Bekanntmachung über den Zeitpunkt der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplanes 
nach § 71 BauGB 
 
Gemäß § 71 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), in der jeweils geltenden Fassung, gibt die Stadt 
Kelheim, Ludwigsplatz 1, 93309 Kelheim als Umlegungsstelle bekannt, dass der Umle-
gungsplan der Umlegung „Röte Erweiterung“, Gemarkung Kelheimwinzer am 
 
     30.06.2023 
 
unanfechtbar geworden ist. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß § 72 Abs.1 BauGB der bisherige Rechtszustand 
durch den im Umlegungsplan vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt. Die Bekannt-
machung schließt die Einweisung der neuen Eigentümer in den Besitz der zugeteilten 
Flurstücke ein. 
 
Die im Umlegungsplan festgesetzten Geldleistungen sind nunmehr zur Zahlung fällig. Die 
Stadt Kelheim ist Gläubigerin und Schuldnerin der Geldleistungen und wird die Abwick-
lung der Zahlungen gesondert regeln. 
 
Die Stadt Kelheim wird die Berichtigung des Grundbuchs und die Berichtigung des Lie-
genschaftskatasters veranlassen. 
 
Bis zur Berichtigung des Grundbuchs liegt der Umlegungsplan in der Stadt Kelheim, Lud-
wigsplatz 16, 93309 Kelheim, Zimmer 27, während der üblichen Dienststunden zur Ein-
sichtnahme aus und kann nach telefonischer Terminvereinbarung unter 09441/701-205 
eingesehen werden, Die Einsicht in den Umlegungsplan ist jedem gestattet, der ein be-
rechtigtes Interesse darlegt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen die Festsetzung des Zeitpunkts der Unanfechtbarkeit des Umlegungsplans kann 
innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.  
 
Der Widerspruch ist bei der Umlegungsstelle 
 

Stadt Kelheim, Ludwigsplatz 16, 93309 Kelheim  
 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelas-
senen Form einzulegen. 
 
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich 
nicht entschieden werden, kann Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt werden.  
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Der Antrag ist bei der Umlegungsstelle 
 

Stadt Kelheim, Ludwigsplatz 16, 93309 Kelheim  
 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelas-
senen Form einzureichen. Über den Antrag entscheidet das  
Landgericht Regensburg, Kammer für Baulandsachen, Augustenstraße 3, 93049 
Regensburg. 
  
Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der 
Einlegung des Widerspruchs gestellt werden, außer wenn wegen besonderer Umstände 
des Falls eine kürzere Frist geboten ist. Der Antrag muss den Verwaltungsakt bezeich-
nen, gegen den er sich richtet. Er soll die Erklärung, inwieweit der Verwaltungsakt ange-
fochten wird, und einen bestimmten Antrag enthalten. Er soll die Gründe sowie die Tat-
sachen und Beweismittel angeben, die zur Rechtfertigung des Antrags dienen. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfal-
tet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Justiz 
(www.justiz.bayern.de). 
 
Kelheim, den 26.06.2023 
 
Gez. 
Schweiger  
Erster Bürgermeister 
 
  

http://www.justiz.bayern.de/
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Sonstige Bekanntmachungen 

 
Haushaltssatzung  

des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Gruppe Siegenburg – Train für 
das Haushaltsjahr 2023  

 
Aufgrund des § 11 Abs. 1 Ziff. 3 der Verbandssatzung und der Art. 34 Abs. 2 Nr. 3 und 
Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbin-
dung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband folgende Haus-
haltssatzung: 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird im Verwaltungshaushalt 
 

in den Einnahmen und Ausgaben auf        940.900,-- € 
 

und im Vermögenshaushalt 
  

in den Einnahmen und Ausgaben auf   1.118.000,00 € 
 

festgesetzt. 
 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen wird auf 0,00 € festgesetzt. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Eine Verwaltungsumlage und Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 150.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 6 
Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben (so z. B. §§ 24 
bis 27 KommHV) und den Stellenplan (§ 6 KommHV) beziehen, werden nicht aufgenom-
men. 
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft. 
 
 
Siegenburg, den 22.06.2023 
 
ZWECKVERBAND ZUR WASSERVERSORGUNG 
DER GRUPPE SIEGENBURG – TRAIN 
 
Dr. Bergermeier 
1. Vorsitzender 
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Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung Bad Abbach - Teugn für das 

Haushaltsjahr 2023  
 

Aufgrund des § 18 der Verbandssatzung und der Art. 34 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 41 Abs. 1 

des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 63 ff. der 

Gemeindeordnung erlässt der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Bad Ab-

bach – Teugn folgende Haushaltssatzung: 

 

I. 
 

§ 1  

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird im  

Verwaltungshaushalt mit den Einnahmen und Ausgaben auf je 480.200 € 

und  

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je  401.200 € 

festgesetzt 
 

§ 2  

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht aufgenom-

men. 
 

§ 3  

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4  

1) Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 

2) Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.  

 

§ 5  

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen  

Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf  80.000 € 

festgesetzt.  
 

§ 6  

Diese Haushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft.  
 

 

Bad Abbach, den 01.06.2023 

 

Zweckverband zur Abwasserbeseitigung  

Bad Abbach – Teugn 

 

Jackermeier 

Verbandsvorsitzender 


